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1. Allgemeines

Die Gemeinde Gottfrieding beabsichtigt den rechtswirksamen Flachennutzungsplan mit inte-
griertem Landschaftsplan im Ortsteil Gottfriedingerschwaige, ca. 1,5 km nérdlich des
Hauptortes Gottfrieding durch das Deckblatt Nr. 16 zu &ndern und die Flache zukiinftig als
sonstiges Sondergebiet nach § 11 BauNVO mit der Zweckbestimmung ,Betreutes Wohnen
Plus“ darzustellen. Damit soll die planungsrechtliche Grundlage fuir die Errichtung eines Ge-
schosswohnungsbaus mit betreutem Wohnen und einem vollumfanglichen Pflegeangebot 24
Stunden vor Ort durch einen Pflegedienst geschaffen und die Flachen dahingehend geordnet
werden.

Der rechtswirksame Flachennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan der Gemeinde
Gottfrieding einschl. dem Deckblatt Nr. 8 stellt im stdlichen Planungsbereich eine Mischge-
bietsflache und im ndérdlichen Bereich eine Gewerbegebietsflache dar. Zudem Uberlappt der
Geltungsbereich im Sidwesten eine Sondergebietsflache fur Nahversorgung. Diese Flachen
sind mit einer Signatur fir eine geplante Durchgriinung und Ortsrandeingrinung von Baufla-
chen Uberlagert.

Ziel des Deckblatts zum Flachennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan ist die
Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzung fur die Darstellung eines sonstigen Son-
dergebietes nach § 11 BauNVO mit der Zweckbestimmung ,Betreutes Wohnen Plus® im
Ortsteil Gottfriedingerschwaige, Gemeinde Gottfrieding.

Parallel zur Anderung des Flachennutzungsplanes mit integriertem Landschaftsplan durch
Deckblatt Nr. 16 wird flr das neu geplante sonstige Sondergebiet der Bebauungsplan mit
integrierter Griinordnung "SO Betreutes Wohnen Plus" im Verfahren nach § 13a BauGB auf-
gestellt. Somit muss auch das Deckblatt zum Flachennutzungsplan nicht das Regelverfah-
ren durchlaufen. Die Erstellung eines Umweltberichtes ist ebenfalls nicht erforderlich.

2. Lage

Die Planungsflache befindet sich am nordwestlichen Ortsrand von Gottfriedingerschwaige,
einem Ortsteil der Gemeinde Gottfrieding. Der Geltungsbereich ist im Stiden durch die
HauptstralRe (St 2074) und deren baulich getrennten Geh- und Radweg, im Westen und Sid-
westen durch ein Sondergebiet zur Nahversorgung, auf welchem sich ein Discounter mit sei-
nen Stellplatzen befindet, und im Osten durch ein Sondergebiet fiir Seniorenwohnen mit
einem Senioren-Zentrum begrenzt. Nach Norden setzt sich die freie Flur mit landwirtschaftli-
chen Flachen (intensiv genutzte Ackerflache) fort.

Nach der Gliederung Bayerns in Verwaltungsregionen befindet sich Gottfrieding in der Re-
gion 13 — Landshut und ist als allgemeiner landlicher Raum eingestuft. Zudem liegt Gottfrie-
ding auf einer Entwicklungsachse zwischen den Mittelzentren Dingolfing und Landau a.d.
Isar."

Das Planungsgebiet ist relativ eben und fallt von Stiden mit ca. 352 m . NHN auf 351 m (.
NHN im Norden leicht ab.

Die topographischen und rdumlichen Gegebenheiten bestimmen wesentlich den Planungs-
anlass, die Planungsinhalte und den Zweck der Planung.

1 (Regionalplan 13 - Landshut, 2024)
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Gottfriedingerschwaige

\ge Teile

Abb. 1: Luftbild mit Lage der Planungsfldche (roter Kreis); (BayernAtlas 2025), Darstellung unmal3stéblich
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3. Planungsgrundlagen fir die kommunale Bauleitplanung

3.1 Vorgaben aus der Raumordnung

Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP)
Gemal Landesentwicklungsprogramm Bayern liegt die Gemeinde Gottfrieding im allgemei-
nen landlichen Raum.2
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Abb. 2: Auszug aus dem Landesentwicklungsplan — Anhang 2 Strukturkarte; (Landesentwicklungsprogramm
Bayern 2023), Darstellung unmaf3stéablich

=

do

Zur Schaffung von gleichwertigen und gesunden Lebens- und Arbeitsbedingungen hat das
Landesentwicklungsprogramm folgende Ziele (Z) und Grundséatze (G) zur raumstrukturellen
Entwicklung Bayerns und seiner Teilrdume formuliert:

1. 1 Gleichwertigkeit und Nachhaltigkeit

1.1.1 Gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen

1.1.1(2) In allen Teilrdumen sind gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen mit
mdglichst hoher Qualitdt zu schaffen oder zu erhalten. Die Stéarken und Poten-
ziale der Teilrdume sind weiter zu entwickeln. Alle lberértlich raumbedeutsa-
men Planungen und MalRnahmen haben zur Verwirklichung dieses Ziels
beizutragen.

1.1.2 Nachhaltige Raumentwicklung

1.1.2(2) Die rédumliche Entwicklung Bayerns in seiner Gesamtheit und in seinen Teil-
rdumen ist nachhaltig zu gestalten.

1.2 Demographischer Wandel

1.2.1 Réaumlichen Auswirkungen begegnen

(Z) Der demographische Wandel ist bei allen raumbedeutsamen Planungen und

Malnahmen, insbesondere bei der Daseinsvorsorge und der Siedlungsent-
wicklung, zu beachten.

2 (Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP), 2023)
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1.2.2 Abwanderung vermindern und Verdrdngung vermeiden (G) Die Abwanderung
vor allem junger Bevélkerungsgruppen soll insbesondere in denjenigen Teil-
rdumen, die besonders vom demographischen Wandel betroffen sind, vermin-

dert werden.

3 Siedlungsstruktur

3.1 Nachhaltige und ressourcenschonende Siedlungsentwicklung, Fldchen-
sparen

(G) Die Ausweisung von Baufldchen soll an einer nachhaltigen und bedarfsorien-

tierten Siedlungsentwicklung unter besonderer Berticksichtigung des demo-
graphischen Wandels und seiner Folgen, den Mobilitdtsanforderungen, der
Schonung der natiirlichen Ressourcen und der Starkung der zusammenhén-
genden Landschaftsrdume ausgerichtet werden.

(G) Flachen- und energiesparende Siedlungs- und ErschlieBungsformen sollen
unter Berticksichtigung der ortsspezifischen Gegebenheiten angewendet wer-
den.

3.2 Innenentwicklung vor Aulenentwicklung

(Z) In den Siedlungsgebieten sind die vorhandenen Potenziale der Innenentwick-

lung vorrangig zu nutzen. Ausnahmen sind zuléassig, wenn Potenziale der In-
nenentwicklung begriindet nicht zur Verfiigung stehen.

3.3 Vermeidung von Zersiedlung — Anbindegebot

(Z) Neue Siedlungsfldchen sind méglichst in Anbindung an geeignete Siedlungs-
einheiten auszuweisen.

8 Soziale und kulturelle Infrastruktur
8.1 Soziales
(Z) Soziale Einrichtungen und Dienste der Daseinsvorsorge sind in allen Teilréu-

men unter Beachtung der demographischen Entwicklung flichendeckend und
bedarfsgerecht vorzuhalten. Dies gilt in besonderer Weise fiir Pflegeeinrich-
tungen und -dienstleistungen.

(Z) Entsprechend der demographischen Entwicklung und zur Umsetzung des
Ubereinkommens der Vereinten Nationen (iber die Rechte von Menschen mit
Behinderungen ist auf altersgerechte und inklusive Einrichtungen und Dienste
in ausreichender Zahl und Qualitét zu achten.

Eine Ubereinstimmung mit dem Grundsatz 3.1 LEP ist dann gewahrleistet, wenn sich der
Umfang der Siedlungstatigkeit an der Erhaltung und angemessenen Weiterentwicklung der
gewachsenen Siedlungsstruktur orientiert.

Mit der Darstellung der Sondergebietsflache soll der dringende und zukiinftige Bedarf an ei-
nem Geschosswohnungsbau mit betreutem Wohnen und einem vollumfanglichen Pflegean-
gebot 24 Stunden vor Ort durch einen Pflegedienst geschaffen werden. Im vorliegenden Fall
mochte ein Investor angrenzend an ein bestehendes Senioren-Zentrum, welches bereits
durch ihn errichtet wurde, ein weiteres Pflegeangebot schaffen. Daher ist die Ausweisung ei-
nes sonstigen Sondergebietes nach § 11 BauNVO mit der Zweckbestimmung ,Betreutes
Wohnen Plus” fir diese Flache, die sich bereits zwischen zwei bebauten Flachen befindet,
erforderlich.

Da es sich lediglich um eine kleine Flache mit 0,6 ha flir die Ausweisung als sonstiges Son-
dergebiet nach § 11 BauNVO mit der Zweckbestimmung ,Betreutes Wohnen Plus” handelt,
wird auf eine weiterfuhrende Bedarfsanalyse verzichtet.
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Gemal den Zielen der Landesplanung zur Innenentwicklung mit der Verwendung einer Innen-
bereichsflache innerhalb der Ortschaft Gottfriedingerschwaige mit nur einer geringfiigigen Er-
weiterung nach Norden entspricht die Entwicklung dieser Flache den Zielen der
Landesplanung. An die bestehende Infrastruktur kann angeschlossen werden. Nachdem es
sich hier um eine Innenbereichsflache handelt, kann fir die Bauleitplanung das verkirzte Ver-
fahren nach § 13a BauGB angewandt werden.

Regionalplan

Nach der Gliederung Bayerns in Verwaltungsregionen befindet sich Gottfrieding in der Re-
gion 13 — Landshut und ist als allgemeiner landlicher Raum eingestuft. Zudem liegt Gottfrie-
ding auf einer Entwicklungsachse zwischen den Mittelzentren Dingolfing und Landau a.d.
Isar.3
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Abb. 3: Auszug aus dem Regionalplan 13 — Landshut, Karte — Raumstruktur; (Regionalplan 12), Darstellung un-
mal3stéblich

Gemal Regionalplan 13 sind fur das Plangebiet folgende Ziele (Z) und Grundsatze (G) zu

berucksichtigen:

= Sicherung der Lebensbedingungen kiinftiger Generationen (2)

= Erhalt gleichwertiger und gesunder Lebens- und Arbeitsbedingungen (G)

= aktive Begleitung des Wandels in Wirtschaft und Gesellschaft (Ausbau standortspezifi-
scher Starken, ausgewogene Verteilung von Nutzen und Lasten, die gegenseitige Funkti-
onserganzung entsprechend den raumlichen Eigenarten und Fahigkeiten) (G)

= ausgewogene Siedlungsentwicklung von Wohnen und Gewerbe (G)

= Erhalt und Entwicklung als eigenstandigen, gesunden Lebensraum

= Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplatzen mit einem entsprechenden quantitativen wie
qualitativen Arbeitsplatzangebot

3 (Regionalplan 13 - Landshut, 2024)
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Sowohl im Landesentwicklungsprogramm als auch im Regionalplan werden klare Zielvorga-
ben zur raumstrukturellen Weiterentwicklung des landlichen Raums getroffen. In allen Teil-
rdumen sollen die sich aus der Lage inmitten Europas und an der Nahtstelle zur
Tschechischen Republik und zum Donauraum ergebenden Herausforderungen durch gleich-
wertige Lebens- und Arbeitsbedingungen bewaltigt werden. Potentiale sollen erhalten und
die Starken der Teilrdume weiterentwickelt werden. Der demographische Wandel ist bei allen
raumbedeutsamen Planungen und MalRnahmen, insbesondere bei der Daseinsvorsorge und
der Siedlungsentwicklung, zu beachten.

Laut der Erfassung aus Statistik kommunal4 der Gemeinde Gottfrieding vom Mai 2025 und
der Hochrechnung im Demographie-Spiegel® ist die Bevolkerungsentwicklung leicht stei-
gend, zudem ist durch den demographischen Wandel ein Anstieg von Uber 50 % der Uber
65-Jahrigen bis 2033 prognostiziert. Dies bedingt die Bereitstellung von Wohnraum fir tber-
wiegend altere Personen in kleinen, barrierefreien Haushalten. Dies erfullt das geplante
sonstige Sondergebiet.
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Abb 4: Kartenausschn/tt Regionalplanung (BayernAtlas 2025), Darstellung unmaf3stéablich

Lila kariert: Vorranggebiet flir Bodenschétze
Lila gekreuzt: Vorbehaltsgebiet fiir Bodenschétze
Griin gekreuzt: landschatftliches Vorbehaltsgebiet
Grtin strichliert: regionaler Griinzug

4 (Statistik Kommunal 2024 - Gemeinde Gottfrieding 09 279 116, 2025)
5 (Demographie-Spiegel fiir Bayern - Gemeinde Gottfrieding Berechnungen bis 2033, 2021)
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Die Planungsflache liegt weder in einem Vorbehaltsgebiet noch einem Vorranggebiet der Re-
gionalplanung.

Schlussfolgerung
Zusammenfassend kann man sagen, dass wesentliche Ziele und Grundséatze durch die Pla-

nung erfullt werden kdnnen.
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3.2 Schutzgebiete gemaR Europarecht (NATURA 2000)

Im Planungsgebiet, noch in ndherer Umgebung befinden sich weder Schutzgebiete der
Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH-Gebiet) noch der Vogelschutz-Richtlinie (SPA-Gebiet)®.

Da keine Schutzgebiete gemafl Europarecht direkt betroffen sind, kann eine Beeinflussung
der durch die einzelnen Schutzgebiete geschiitzten Arten sowie der Wechselwirkung der
Schutzgebiete untereinander, mit grétmaoglicher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen wer-
den.

Abb. 5: Luftbild mit Darstellung der Schutzgebiete gemél Europarecht; (FINWeb 2025), Darstellung unmaf3stéb-
lich

Rot: FFH-Gebiet ,Mettenbacher, GrieBenbacher und Kénigsauer Moos (Unteres Isartal)”
Lila: Vogelschutzgebiet ,,Wiesenbriitergebiete im Unteren Isartal®

6 (FINWeb (2025) - Bayerisches Landesamt fiir Umwelt, 2025)
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3.3 Schutzgebiete gemaR nationalem Recht

Die Planungsflache liegt weder in einem Naturpark, Nationalpark oder Naturschutzgebiet.
Das Landschaftsschutzgebiet zum ,Schutz von Landschaftsteilen in der Stadt Dingolfing,

dem Markt Teisbach, sowie den Gemeinden Gottfrieding, Loiching, Mamming und Nieder-
viehbach im Landkreis Dingolfing (LSG "Isartal")* entlang der Isar liegt ca. 470 m sdlich.”

Weitere Schutzgebiete z.B. Wasserschutzgebiete befinden sich weder im Plangebiet noch in
dessen unmittelbarer Umgebung.

Eine Beeinflussung von Schutzgebieten gemaf nationalem Recht durch das Bauvorhaben
kann ausgeschlossen werden.

Abb. 6: Luftbild mit Darstellung der Schutzgebiete gemél nationalem Recht; (FINWeb 2025), Darstellung un-
mal3stéblich

Griin gestreift:  Landschaftsschutzgebiet zum ,Schutz von Landschaftsteilen in der Stadt Dingolfing, dem Markt
Teisbach, sowie den Gemeinden Gottfrieding, Loiching, Mamming und Niederviehbach im
Landkreis Dingolfing (LSG "Isartal”)”

7 (FINWeb (2025) - Bayerisches Landesamt fiir Umwelt, 2025)
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Feldvogel- oder Wiesenbriiterkulissen
Wiesenbruter- und Feldvogelkulissen befinden sich ca. 240 m westlich und nérdlich der Pla-
nungsflache

Die vom Bebauungsplan betroffene Ackerflache befindet sich isoliert von den umgebenden
weitlaufigen landwirtschaftlichen Flachen und ist im Westen und Osten von Bebauung umge-
ben. Im Siden verlauft die Staatsstra’e. Zudem handelt es sich um eine kleinflachige Acker-
flache. Trotz der Nahe zur Feldvogelkulisse fir den Kiebitz ist die Planungsflache nicht als
Lebensraum fur Wiesenbruter einzuordnen. Die Feldbreite zwischen Gemeindestralle und
Waldrand weist ca. 37 m auf. Da Kiebitze eine Minimaldistanz von ca. 30 m einhalten und
dieser schmale Acker von hdéheren und grof3flachigen Gebauden umgeben ist, kann davon
ausgegangen werden, dass die Planungsflache nicht als Brutplatz oder Revierzentrum dient.

Da es sich um einen im Verhaltnis nur kleinflachigen Eingriff handelt und im weiteren Umfeld
grol¥flachig Acker- und Grinlandflachen als geeignete Brut- und Nahrungshabitate vorhan-
den sind, kann eine essentielle Funktion der Vorhabenflache flir diese Arten ausgeschlossen
werden. Daher ist von keiner Betroffenheit dieser Art auszugehen.

Abb. 7: Luftbild mit Darstellung der Vogelkulissen; (FINWeb 2025), Darstellung unmal3stablich

Schwarz gestreift: Feldvogelkulisse-Kiebitz um Flugplatz Dingolfing
Griin gestreift: Wiesenbriiterkulisse Kénigsauer Moos, Gro3kélinbach
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34 Biotopkartierung Bayern / Okofliachen

Im Planungsgebiet sowie in direkt angrenzender Umgebung befinden sich keine amtlich kar-
tierten Biotope oder Oko- bzw. Ausgleichsflachen.8

Die umliegenden Biotope oder Oko- bzw. Ausgleichsflachen werden von der Planung nicht
beruhrt, und somit ist von keinen Auswirkungen auf die Biotope auszugehen.

Abb. 8:  Luftbild mit Darstellung der amtlich kartierten Biotope und Okofléchen; (BayernAtlas 2025), Darstellung

unmal3stéblich
Rosa: amtlich kartierte Biotope
Griin gestreift: Qkofléchenkataster (Ausgleich/Ersatz)
Lila gestreift: Okofldchenkataster (aus Flurbereinigung)

8 (BayernAtlas, 2025)
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3.5 Bindung BNatSchG und BayNatSchG

Zu den nach § 30 BNatSchG geschiitzten Biotopen zahlen?:

1. natirliche oder naturnahe Bereiche flieBender und stehender Binnengewésser ein-
schlieBllich ihrer Ufer und der dazugehdérigen uferbegleitenden natiirlichen oder natur-
nahen Vegetation sowie ihrer natiirlichen oder naturnahen Verlandungsbereiche,
Altarme und regelméaBig liberschwemmten Bereiche,

2. Moore, Stimpfe, R6hrichte, Grol3seggenrieder, seggen- und binsenreiche Nasswiesen,
Quellbereiche, Binnenlandsalzstellen,

3. offene Binnendlinen, offene natiirliche Block-, Schutt- und Geréllhalden, Lehm und
Lésswénde, Zwergstrauch-, Ginster- und Wacholderheiden, Borstgrasrasen, Trocken-
rasen, Schwermetallrasen, Walder und Gebliische trockenwarmer Standorte,

4. Bruch-, Sumpf- und Auenwélder, Schilucht-, Blockhalden- und Hangschuttwélder, sub-
alpine Larchen- und Larchen-Arvenwaélder,

5. offene Felsbildungen, alpine Rasen sowie Schneetélchen und Krummholzgeblische,

6. Fels- und Steilkiisten, Klistendiinen und Strandwélle, Strandseen, Boddengewé&sser
mit Verlandungsbereichen, Salzwiesen und Wattflichen im Kiistenbereich, Seegras-
wiesen und sonstige marine Makrophytenbesténde, Riffe, sublitorale Sandbénke,
Schlickgriinde mit bohrender Bodenmegafauna sowie artenreiche Kies-, Grobsand-
und Schillgriinde im Meeres- und Kiistenbereich.

Im Bereich des Deckblattes Nr. 16 zum Flachennutzungsplan mit integriertem Landschafts-
plan der Gemeinde Gottfrieding sind keine Biotope, die gemal BNatSchG § 30 bzw. Art. 16
BayNatSchG i. V. m. § 39 BNatSchG unter Schutz stehen, vorhanden.

Erganzend zu den im § 30 BNatSchG genannten Biotopen sind noch folgende gesetzlich ge-
schitzten Biotope in Verbindung mit BayNatSchG gem. Art. 23 Abs. 1 BayNatSchG zu be-
trachten10;

Landréhrichte, Pfeifengraswiesen,

Moorwélder,

wérmeliebende Sdume,

Magerrasen, Felsheiden,

alpine Hochstaudenfluren,

extensiv genutzte Obstbaumwiesen oder -weiden aus hochstdmmigen Obstbdumen
mit einer Fldche ab 2.500 Quadratmetern (Streuobstbesténde) mit Ausnahme von Béu-
men, die weniger als 50 Meter vom néchstgelegenen Wohngebéude oder Hofgebaude
entfernt sind und

7. arten- und strukturreiches Dauergriinland.

SN~

Innerhalb des Geltungsbereiches sind keine Strukturen vorhanden, die als Biotop im Sinne
des Art. 23 Abs. 1 BayNatSchG eingeordnet werden kdnnen.

9 (BNatSchG, 2024)
10 (BayNatSchG, 2024)
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3.6 Uberschwemmungsgebiete, Hochwasser und Starkregen

An Hand der Karte des UmweltAtlas Bayern ist die Lage und Ausdehnung des Uberschwem-
mungsgebietes entlang der Isar erkennbar. Aus der Karte ist ersichtlich, dass der geplante
Standort frei von jeglichen Restriktionen dieser Art ist.11

Gottfriedingerschwaige
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Abb. 9:  WebKarte mit Darstellung der Uberschwemmungsgebiete und Hochwassergefahrenflachen; (Umwelt-
Atlas LfU Bayern 2025), Darstellung unmal3stéblich

Erganzend dazu ist auf mégliche Starkniederschlagsereignisse hinzuweisen. Starknieder-
schlage kénnen flachendeckend Uberall auftreten. Voraussichtlich werden solche Nieder-
schlage aufgrund der Klimaanderung an Haufigkeit und Intensitat weiter zunehmen.

Auch im Planungsgebiet kdnnen bei sogenannten Sturzfluten flachenhafter Abfluss von Was-
ser und Schlamm sowie Erosionserscheinungen auftreten. Dabei ist auch das von aulen
dem Planungsgebiet zuflieRende Wasser zu beachten.

Je nach GrolRe und Lage der neuen Baukdrper bzw. Baumalinahmen kann der Abfluss des
flachenhaft abflieRenden Oberflachenwassers und Schlamms gegebenenfalls so verandert
werden, dass dies zu nachteiligen Auswirkungen auf Ober- bzw. Unterlieger fuhrt. Auf § 37
WHG wird daher verwiesen.

Entsprechend den Informationen durch das Bundesamt fir Bevélkerungsschutz und Kata-
strophenhilfe werden u. a. folgende vorbeugenden Malnahmen zum Schutz vor Sturzfluten
und Uberschwemmungen empfohlen:

11 (UmweltAtlas, Bayerisches Staatsministerium fiir Finanzen und Heimat, 2025)
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. Alle Eingangsbereiche und Oberkanten von Lichtschachten und auenliegenden Kel-
lerabgangen sollten mindestens 25 Zentimeter hdher liegen als die umgebende Gelan-
deoberflache.

= Alle méglichen Wassereindringwege in geplante Gebaude sind bis zu den relevanten
Hohen zu verschlielien.

= Unterkellerungen sollten wasserdicht ausgeflihrt werden.

= Es sollten Vorkehrungen getroffen werden, um einen Riickstau aus der Kanalisation zu
vermeiden.

Hierzu ist die Hochwasserschutzfibel des Bundesbauministeriums zu beachten

(https://www.fib-bund.de/Inhalt/Themen/Hochwasser). Der Abschluss einer Elementarscha-

densversicherung wird empfohlen.

Im UmweltAtlas Bayern sind in der Karte Uberschwemmungsgefahren — Oberflachenabfluss
und Sturzflut die potentiellen FlieBwege bei Starkregen und die Geldndesenken und potenti-
elle Aufstaubereiche dargestellt. Daraus ist ersichtlich, dass sich im westlichen Geltungsbe-
reich eine Senke befindet, die einen moglichen Aufstaubereich darstellt.12

| L \
Oberflachenabfluss und Sturzflut

Potentielle FlieBwege bei Starkregen
Potentielle FlieBwege bei Starkregen
maliger Abfluss
=== arhiohter Abfluss

== starker Abfluss rafe
Geldndesenken und potentielle
Aufstaubereiche
Gelandesenken und potentielle
Aufstaubereiche
. Gelandesenken und Aufstaubereiche

Gewasserflachen

-

-

Abb. 10: WebKarte mit Darstellung der FlieBwege und Aufstaubereiche; (UmweltAtlas LfU Bayern 2024), Darstel-
lung unmaf3stéblich

Die Gelandesenke ist bei der weiteren Planung zu bertcksichtigen. Der natlrliche Ablauf
wild abflielenden Wassers darf gem. § 37 WHG nicht nachteilig fiir anliegende Grundstlicke
verandert werden. Bau- und / oder Niederschlagswasser ist im Zuge der Errichtung und des
Betriebs des Vorhabens nicht auf 6ffentliche Flachen oder Nachbargrundstiicke zu leiten.

12 (UmweltAtlas, Bayerisches Staatsministerium fiir Finanzen und Heimat, 2025)
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3.7 Wassersensibler Bereich

Wassersensible Bereiche sind Standorte, die vom Wasser beeinflusst werden.
Nutzungen kénnen hier beeintrachtigt werden durch

= Uber die Ufer tretende Fliisse und Bache,

= zeitweise hohen Wasserabfluss in sonst trockenen Talern oder

] zeitweise hoch anstehendes Grundwasser.

Im Unterschied zu amtlich festgesetzten oder fiir die Festsetzung vorgesehenen Uber-
schwemmungsgebieten kann bei dieser Flache nicht angegeben werden, wie wahrscheinlich
Uberschwemmungen sind. Die Flachen kénnen je nach értlicher Situation ein kleines oder
auch ein extremes Hochwasserereignis abdecken.

An Hand der Karte des UmweltAtlas3 ist die Lage und Ausdehnung des wassersensiblen
Bereiches erkennbar. Daraus ist ersichtlich, dass das Planungsgebiet in einem wassersen-
siblen Bereich liegt.

Gottfriedingerschwaige

Abb. 11:  WebKarte mit Darstellung der wassersensiblen Bereiche; (UmweltAtlas 2025), Darstellung unmal3stéb-
lich

Beige: wassersensible Bereiche

13 (UmweltAtlas, Bayerisches Staatsministerium fiir Finanzen und Heimat, 2025)
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3.8 Bindung und Vorgaben aus dem Denkmalschutzrecht

Innerhalb des Geltungsbereiches der Planung sowie in direkt angrenzender Umgebung lie-
gen gem. BayernAtlas'4 keine Bau- oder Bodendenkmaler.

Das Bodendenkmal D-2-7341-0168 (,Siedlung vor- und friihgeschichtlicher Zeitstellung.*)
liegt ca. 380 m nordwestlich der Planungsflache. Durch die Entfernung kann eine Beeintrach-
tigung des Bodendenkmals ausgeschlossen werden.

Zufallig zutage tretende Bodendenkmaler und Funde sind gemal Art. 8 DSchG meldepflich-
tig an das Bayerische Landesamt fir Denkmalpflege oder die Untere Denkmalschutzbe-
horde.

Gottfriedingerschwaige

ange Teile

e e afl o

Abb. 12:  Luftbild mit Darstellung der Bau- und Bodendenkméler; (BayernAtlas 2025), Darstellung unmal3stéblich

Rot: Bodendenkmal
Pink: Baudenkmal

Fur Baudenkmaler gibt es besondere Schutzbestimmungen gemal der Artikel 4 bis 6
DSchG. In diesem Fall ist zu beurteilen, ob sich die geplante Bebauung auf das Erschei-
nungsbild der Baudenkmaler auswirkt. Dabei spielt es laut Gesetz eine Rolle, ob das ge-
plante Vorhaben zu einer Beeintrachtigung des Wesens, des Uberlieferten
Erscheinungsbildes oder der kinstlerischen Wirkung eines Baudenkmals / Ensembles fiihren
wirde und gewichtige Griinde des Denkmalschutzes fur die unveranderte Beibehaltung des
bisherigen Zustands sprechen (Art. 6 Abs. 2 DSchG).

14 (BayernAtlas, 2025)

Seite 19 von 31 Feststellung i. d. Fassung vom 20.04.2026



BEGRUNDUNG
zum Deckblatt Nr. 16 zum Flachennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan der Gemeinde Gottfrieding

Innerhalb des Geltungsbereiches der Planung sowie in direkt angrenzender Umgebung be-
finden sich keine kartierten Baudenkmaler. Das nachste Baudenkmal befindet sich in ca. 1,5
km Entfernung in der Ortsmitte von Gottfrieding und ist von der Planungsflache aus nicht
sichtbar.

Seite 20 von 31 Feststellung i. d. Fassung vom 20.04.2026



BEGRUNDUNG
zum Deckblatt Nr. 16 zum Flachennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan der Gemeinde Gottfrieding

3.9 Aussagen des rechtswirksamen Flachennutzungsplanes

Der rechtswirksame Flachennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan der Gemeinde
Gottfrieding einschl. dem Deckblatt Nr. 8 stellt im stdlichen Planungsbereich eine Mischge-
bietsflache und im nérdlichen Bereich eine Gewerbegebietsflache dar. Zudem Uberlappt der
Geltungsbereich im Slidwesten eine Sondergebietsflache fir Nahversorgung. Diese Flachen
sind mit einer Signatur fir eine geplante Durchgrinung und Ortsrandeingrinung von Baufla-
chen uberlagert.
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Abb. 13: Ausschnitt aus dem derzeit rechtswirksamen Fldchennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan
der Gemeinde Gottfrieding mit Deckblatt Nr. 8 (Planungsfi&che schwarze Umrandung); (FNP), Darstel-
lung unmaf3stéblich
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4. Anderungen im Planbereich und Auswirkungen auf die Erschlie-
Rung

4.1 Anlass

Der rechtswirksame Flachennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan der Gemeinde
Gottfrieding einschl. dem Deckblatt Nr. 8 stellt im stdlichen Planungsbereich eine Mischge-
bietsflache und im nérdlichen Bereich eine Gewerbegebietsflache dar. Zudem Uberlappt der
Geltungsbereich im Stidwesten eine Sondergebietsflache flir Nahversorgung. Diese Flachen
sind mit einer Signatur fUr eine geplante Durchgrinung und Ortsrandeingriinung von Baufla-
chen Uberlagert. Daher ist eine Uberplanung der Darstellung in diesem Bereich erforderlich.

Die Gemeinde Gottfrieding beabsichtigt den rechtswirksamen Flachennutzungsplan mit inte-
griertem Landschaftsplan am nordwestlichen Ortsrand von Gottfriedingerschwaige, einem
Gemeindeteil der Gemeinde Gottfrieding, durch das Deckblatt Nr. 16 zu andern und die Fla-
che zukiinftig als sonstiges Sondergebiet nach § 11 BauNVO mit der Zweckbestimmung ,Be-
treutes Wohnen Plus® darzustellen. Damit soll die planungsrechtliche Grundlage fir die
Errichtung eines Geschosswohnungsbaus mit betreutem Wohnen und einem vollumfangli-
chen Pflegeangebot 24 Stunden vor Ort durch einen Pflegedienst geschaffen und die Fla-
chen dahingehend geordnet werden. Das Betreute Wohnen Plus vereint die Vorzige des
Betreuten Wohnens mit denen einer vollstationaren Pflegeeinrichtung. Bewohner des Be-
treuten Wohnen Plus sind Personen mit erhéhtem Unterstitzungsbedarf und vorhandenem
Pflegegrad — unabhangig davon, wie viel Unterstitzung sie brauchen. Sie kdnnen ihren
Haushalt teilweise noch alleine bewaltigen, Angehoérige um Hilfe bitten oder aber auch ver-
schiedenste Dienstleistungen bis hin zur vollumféanglichen Pflege Uber den ERL Pflegedienst
hinzubuchen. Der Pflegedienst ist 24 Stunden vor Ort und gibt im Bedarfsfall die nétige Si-
cherheit. Die Kosten sind im Vergleich zu einer stationaren Pflegeeinrichtung glinstiger und
kénnen zudem durch Leistungen der Angehdérigen verringert werden. Die Pflegekassen Uber-
nehmen die Pflegekosten bis zu den im Rahmen der in §36 SGB Xl festgelegten Hochstbe-
tragen.

Mit der Darstellung der Sondergebietsflache soll der dringende und zukinftige Bedarf an Ge-
schosswohnungsbau mit betreutem Wohnen und einem vollumfanglichen Pflegeangebot 24
Stunden vor Ort durch einen Pflegedienst geschaffen werden. Im vorliegenden Fall mochte
ein Investor angrenzend an ein bestehendes Senioren-Zentrum, welches bereits durch ihn
errichtet wurde, ein weiteres Seniorenheim errichten. Daher ist die Ausweisung eines sonsti-
gen Sondergebietes nach § 11 BauNVO mit der Zweckbestimmung ,Betreutes Wohnen
Plus” fur diese Flache, die sich bereits zwischen zwei bebauten Flachen befindet, erforder-
lich.

Da es sich lediglich um eine kleine Flache mit 0,6 ha fiir die Ausweisung als sonstiges Son-
dergebiet nach § 11 BauNVO mit der Zweckbestimmung ,Betreutes Wohnen Plus® handelt,
wird auf eine weiterfihrende Bedarfsanalyse verzichtet.

Die hohe Nachfrage an altersgerechten und barrierefreien Wohnungen mit einem Pflegean-
gebot begriindet die Neudarstellung der Sondergebietsflache. Damit ist die bedarfsgerechte
Umwidmung landwirtschaftlicher Flachen zur Deckung der konkret bestehenden Wohnbau-
flachennachfrage notwendig. Diese hohe Nachfrage ist u.a. mit der guten Verkehrsanbin-
dung und der Nahe zu den Mittelzentren Dingolfing und Landau a.d. Isar, die attraktive Lage
im Unteren Isartal in unmittelbarer Nahe zum Naherholungsgebiet entlang der Isar sowie in
der guten wirtschaftlichen Lage im Umfeld mehrerer Mittelzentren zu begrinden. Im direkten
Umfeld finden sich mehrere Lebensmittelgeschafte (Edeka, Netto) sowie eine Bushaltestelle.
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Mit der Darstellung der Sondergebietsflache soll die aktuell hohe Nachfrage nach Wohnun-
gen und auch der zuklnftige Bedarf gedeckt werden.

Gemal dem Ziel der Landesplanung handelt es sich hier um eine Flache der Innenentwick-
lung. An die bestehenden Infrastrukturen kann ebenfalls angeschlossen werden.

Andere Potenziale der Innenentwicklung stehen nur in geringem Mal} zur Verfligung, da sich
die Leerstande bzw. Baullicken im Gemeindegebiet in privater Hand befinden und keine Ver-
kaufsbereitschaft besteht.

Das sonstige Sondergebiet nach § 11 BauNVO mit der Zweckbestimmung ,Betreutes Wohnen
Plus® soll, den Vorgaben des Flachennutzungsplanes entsprechend, durchgriint und nach Nor-
den hin eingegrint werden.

Parallel zur Anderung des Flachennutzungsplanes mit integriertem Landschaftsplan durch
Deckblatt Nr. 16 wird fir das neu geplante sonstige Sondergebiet der Bebauungsplan mit
integrierter Griinordnung "SO Betreutes Wohnen Plus® im beschleunigten Verfahren nach
§13a BauGB aufgestellt.

4.2 Planungsumfang

Das gesamte Planungsgebiet des Flachennutzungsplan-Deckblattes umfasst insgesamt eine
GrolRe von ca. 0,6 ha. Dabei werden die Flache der Flur-Nr. 663/3 und Teilflachen der Flur-
Nrn. 672 und 671 der Gemarkung Gottfrieding Uberplant.

4.3 StraBen und Wegeanbindungen

Verkehr

Westlich des bestehenden Verbrauchermarktes, Anwesen Hauptstrafie 3, befindet sich eine
ausgebaute Stichstrale, die in die HauptstralRe (St 2074) einmUndet. Auf dieser Staats-
stralRe befindet sich bereits eine Linksabbiegespur. Die Planungsflache wird von Westen her
Uber diese bestehende Stichstral’e erschlossen. Eine neue Zufahrt unmittelbar auf die
StaatsstralRe St 2074 ist nicht vorgesehen. Innerhalb der Planungsflache wird auf Bebau-
ungsplanebene eine offentliche Stichstralle mit Wendehammer vorgesehen.

Stellplatze
Auf Bebauungsplanebene werden keine 6ffentlichen Parkplatze geplant. Die Anwohnerpark-
platze sind auf dem Baugrundstiick unterzubringen.

Rad- und Gehwege

Die bestehende Stichstralle, Gber die die Planungsflache erschlossen wird, weist keinen
Gehweg auf. Die Planungsflache wird jedoch auf Bebauungsplanebene fullaufig an den be-
stehenden stralenbegleitenden Geh- und Radweg entlang der HauptstralRe (St 2074) ange-
bunden.

Wirtschaftswege

Die Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Flachen im Norden erfolgt derzeit Gber einen
Wirtschaftsweg im Osten. Dieser wird durch die Planung Uberbaut. Jedoch kdnnen die nord-
lich gelegenen Ackerflachen von Norden her von der DGF 15 angefahren werden. Am (ibri-
gen Wegesystem aullerhalb des Geltungsbereichs wird nichts verandert.

OPNV
Die Gemeinde Gottfrieding ist an den OPNV angeschlossen. Die nachstgelegene Bushalte-
stelle befindet sich in unmittelbarer Nahe, ca. 140 m 6stlich an der Hauptstral3e.
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4.4 Staatsstrae St 2074

Die Anbauverbotszone entlang der Staatsstralle St 2174 betragt 20 m, gemessen vom aul3e-
ren Rand der befestigten Fahrbahn. In dieser Anbauverbotszone sind Hochbauten jeder Art
sowie Aufschittungen und Abgrabungen in gréRerem Umfang unzuldssig.

Die Baubeschrankungszone entlang der Staatsstralle St 2074 betragt 20 m bis 40 m, ge-
messen vom aulleren Rand der befestigten Fahrbahn.

Der Bereich befindet sich im Einwirkungsbereich der Stralenimmissionen. Eventuell kiinftige
Forderungen auf die Erstattung von Larmschutzmaflinahmen durch den StralRenbaulasttrager
kénnen daher gemaf der Verkehrslarmschutzverordnung — 16. BImSchV und der Verkehrs-
larmschutzrichtlinien (VLarmSchR) durch den Eigentimer nicht geltend gemacht werden.

4.5 Flugplatz Dingolfing

Ca. 1,8 km nordwestlich des Planungsgebietes befindet sich der Flugplatz des Luftsportver-
eins (LSV Dingolfing e.V.). Durch die auf Bebauungsplanebene vorgesehene Gebaudehéhe
von ca. 13,0 m ist von keiner Beeintrachtigung des Flugverkehrs auszugehen.

4.6 Wasserversorgung

Die Wasserversorgung ist als gesichert anzusehen. Sie erfolgt durch Anbindung an das be-
stehende Trinkwassernetz des Zweckverbands zur Wasserversorgung Mittlere Vils.

4.7 Vorbeugender Brandschutz / Loschwasserversorgung

Alle baulichen Anlagen missen Uber befestigte Strallen und Wege erreichbar sein. Die Fla-
chen fir die Feuerwehr auf dem Grundstick einschlief3lich ihrer Zufahrten missen dem Art.
31 BayBO sowie dem Art. 5 BayBO und DIN 14090 entsprechen.

Im Rahmen der Einzelbaugenehmigung muss der Bauwillige den Léschwasserbedarf im
Rahmen des Brandschutznachweises ermitteln und die notwendigen Mengen, sofern und so-
weit sie Uber das vom o6ffentlichen Netz oder auf sonstige Weise von der Gemeinde Gottfrie-
ding bereitgestellte Mal von 48 m3/h fur die Dauer von mind. 2 Stunden (= insgesamt mind.
96 m? in 2 Stunden) gemall DVGW-Merkblatt W 405 hinausgehen und in einem Umkreis von
300 m keine ausreichende unabhangige Loschwasserversorgung zur Verfigung steht, auf
seinem Baugrundstlick bereitstellen (Zisternen, Lé6schwasserteich).

4.8 Abwasserbeseitiqung

Die Beseitigung des Wassers ist Uber ein Trennsystem zu gewahrleisten.

Schmutzwasser
Das Schmutzwasser (soziale Abwasser) ist dem gemeindlichen Kanal zuzufiihren.

Niederschlagswasser (Oberflachenwasser)

Die anfallenden Dach- und Oberflachenabwasser sind auf dem Grundstiick breitflachig, unter
Ausnutzung des Filtervermodgens der oberen belebten Bodenzone, zu versickern. Ist eine
breitflachige Versickerung nicht mdglich, so ist eine linienférmige Versickerung z.B. mittels
Mulden-Rigolen oder unterirdische Rigolen zu realisieren. Die Eignung des Untergrundes zur
Versickerung nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik ist zu prifen.

Generell sind die Vorgaben der Niederschlagswasserfreistellungsverordnung (NWFreiV) in
Verbindung mit den einschlagigen technischen Regeln (u.a. TRENOG, TRENGW, DWA-
M153 ,Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser®, DWA-A 117 ,Bemessung
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von Regenrickhalterdumen®, DWA-A 138 ,,Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswas-
ser“) zu beachten.

Wassergefahrdende Stoffe

Fir die Lagerung und den Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen (z.B. Heizdlverbrau-
cheranlagen) sind die einschlagigen Vorschriften des Wasserhaushaltsgesetztes - WHG -
und des Bayerischen Wassergesetztes - BayWG - mit der dazugehdrigen ergangenen Anla-
genverordnung - AWSV - mafigebend.

4.9 Stromversorgung

Die Stromversorgung des Gebietes ist durch Anschluss an das bestehende Versorgungsnetz
gewabhrleistet. Der zuklnftige Bedarf ist mit dem Stromversorger wahrend der Planungs-
phase abzustimmen.

Ein Standort flr eine moglicherweise benétigte Trafostation wird im Rahmen der Erschlie-
Rungsplanung abgestimmt.

4.10 Erneuerbare Energien

Bei der Errichtung von Gebauden und sonstigen baulichen Anlagen sollten vorrangig techni-
sche Mallnahmen fir die Erzeugung, Nutzung oder Speicherung von Strom, Warme oder
Kalte aus erneuerbaren Energien (einschl. der passiven Nutzung von Solarenergie) oder
Kraft-Warme-Kopplung benutzt werden.

4.11 Telekommunikation

Ein Anschluss an die bestehende Telekommunikationsversorgung durch die Telekom
Deutschland GmbH wird angenommen.

412 Bodenschutz

Aushubarbeiten

Uberschiissiges Aushubmaterial ist einer ordnungsgemalen Verwertung oder Beseitigung zu
zufuihren. Es darf nicht in der freien Landschaft abgelagert werden. Dieses Verbot gilt insbe-
sondere auf 6kologisch wertvollen Flachen, wie Feuchtwiesen, Trocken- und Magerstandor-
ten, Feldgehdlzen, alten Hohlwegen, Bachtalern, Waldrandern usw.

Altlasten

Auf den hier Uberplanten Flachen sind keine Altlasten kartiert sowie nach derzeitigem Kennt-
nisstand keine altlastverdachtigen Flachen bekannt, und es gibt keine Hinweise auf anderwei-
tige Bodenkontaminationen.

Die Untere Bodenschutzbehdrde ist unverziglich zu benachrichtigen (Mitteilungspflicht gem.
Art. 1 BayBodSchG), falls bei den ErschlieSungsarbeiten bzw. beim Aushub von Baugruben
Auffalligkeiten im Untergrund angetroffen werden, die auf eine schadliche Bodenveranderung
oder auf eine Altablagerung deuten. Die Erdarbeiten sind in diesem Fall unverzuglich in die-
sem Bereich zu unterbrechen.

413 Abfallentsorgung

Der Abfall wird Uber den AWV-Abfallwirtschaftsverband Isar-Inn geordnet entsorgt. Innerhalb
der Planungsflache wird auf Bebauungsplanebene eine 6ffentliche Stichstrale mit Wende-
hammer vorgesehen. Somit wird hier eine Befahrbarkeit von Mullfahrzeugen geschaffen.
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Besondere, uber den allgemein zu erwartenden Rahmen hinausgehende Anforderungen an
die Abfallwirtschaft zeichnen sich durch das Plangebiet nicht ab.

Die Bauherren werden dazu angehalten (auch bereits wahrend der Bauphase) anfallende
Abfalle, wo dieses moglich ist, zu sortieren und dem Recyclingsystem zuzufuhren.

5. Immissionsschutz

5.1 Larm

Von einer Uber das gesetzlich erlaubte Mal hinausgehenden Beeintrachtigung der Umge-
bung durch Larm, ausgehend von der geplanten Bebauung ist nicht auszugehen.

Nach § 1 Abs. 6 BauGB sind bei Aufstellung und Anderung von Bebauungsplanen insbeson-
dere die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse zu bericksichtigen.

Auf Bebauungsplanebene wurde eine schalltechnische Untersuchung durchgefihrt. Nach
der schalltechnischen Untersuchung der Ingenieurbtiro Kottermair GmbH werden im Gel-
tungsbereich des Bebauungsplans die Orientierungswerte der DIN 18005 und die Immissi-
onsgrenzwerte der 16. BImSchV fur ein Sondergebiet (hier: Orientierungswerte und
Immissionsgrenzwerte eines Mischgebietes) durch den Verkehrslarm teilweise Uberschritten.
Die Festsetzung eines Sondergebiets im Geltungsbereich des Bebauungsplans ist gleich-
wohl zuldssig, denn die Uberschreitungen durch den auf das Plangebiet einwirkenden Ver-
kehrslarm kdénnen nach den Ergebnissen der schalltechnischen Untersuchung der
Ingenieurburo Kottermair GmbH im vorliegenden Fall durch bauliche- und/ oder passive
Schallschutzmaflnahmen ausgeglichen werden; diese SchallschutzmalRnahmen werden im
Bebauungsplan auch festgesetzt. Damit ist der Schutz der Anlieger sichergestellit.

5.2 Staub / Geruch

Von zusatzlichen Staub- und Geruchbelastungen ausgehend von der Sondergebietsauswei-
sung ist nicht auszugehen.

Die durch die ordnungsgemalfie Bewirtschaftung der angrenzenden landwirtschaftlichen
Nutzflache auftretenden Immissionen in Form von Geruch, Staub und Larm sind zu dulden.

Landwirtschaftliche Anwesen mit Tierhaltung befinden sich nicht in unmittelbarer Umgebung,
so dass hier von keinen Beeintrachtigungen fur das Baugebiet auszugehen ist.

53 Lichtemissionen

Auf der vorgesehenen Bauflache wird es betriebsbedingt zu einer geringen Erhéhung der
Lichtemissionen kommen.

Die Beleuchtung des geplanten Gebietes ist moglichst ,insektenfreundlich® und umweltscho-
nend in Bezug auf Art und Intensitat der verwendeten Beleuchtung mit einer mdglichst gerin-
gen Abstrahlung in die Umgebung zu gestalten sowie auf ein unbedingt notwendiges Mal} zu
beschranken. Im verbindlichen Bauleitplanverfahren werden LED-Leuchten mit warmwei3em
Licht (Farbtemperatur von 2.700 bis max. 3.000 Kelvin) festgesetzt. Das Lampengehause
soll zur Minimierung der Stérwirkung gekapselt und nach oben abgeschirmt sein. Dadurch
sollen die Stérwirkungen auf die angrenzende freie Landschaft minimiert werden.
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54 Elektromagnetische Felder

Ca. 155 m westlich der Planungsflache an der DGF 15 befindet sich ein Funkmast. Die Si-
cherheitsabstande in Hauptstrahlrichtung sind mit 18,48 m und in Vertikalrichtung mit 5,83 m
angegeben. 15 Diese kénnen mit der Bebauung eingehalten werden. Damit diirfte eine Be-
eintrachtigung durch elektromagnetische Felder innerhalb der Sondergebietsflache ausge-
schlossen sein.

6. Klimaschutz und Klimaanpassung

Im nachfolgenden weiterfihrenden Bauleitplanverfahren werden konkrete Ma3nahmen be-
nannt, die zum Schutz des Klimas im Bereich des Planungsgebietes berlcksichtigt werden.
Die konkreten MaRnahmen werden im spateren Bauleitplanverfahren aufgefiihrt. Der politi-
schen Vorgabe bezlglich des Klimaschutzes und damit auch u.a. die Nutzung erneuerbare
Energien weiter voranzutreiben, kann damit Rechnung getragen werden.

7. Grunordnerische MaRnahmen

Die bauliche Nutzung von Freiflachen fuhrt durch ihren Flachenverbrauch, durch die Veran-
derung von Oberflachengestalt und Bodenstruktur sowie durch Versiegelung im geplanten
sonstigen Sondergebiet zu einer Veranderung des derzeitigen Naturhaushaltes und des
Landschaftsbildes im Sinne des § 14 BNatSchG.

Auf der Ebene der Flachennutzungs- und Landschaftsplanung ist berschlagig die Eingriffs-
regelung abzuhandeln.

Im Rahmen dieses Verfahrens wird bereits eine grobe Abhandlung der Eingriffsregelung
nach dem vom Bay. Staatsministerium fir Landesentwicklung u. Umweltfragen herausgege-
benen Leitfaden von 2021 (Eingriffsregelung in der Bauleitplanung) vollzogen, siehe nachfol-
gende Tabelle:

Darstellung der Eingriffsregelung mit vorlaufigem Kompensationsbedarf:

Geplante Nutzung Sonstiges Sondergebiet nach § 11 BauNVO mit der
Zweckbestimmung ,Betreutes Wohnen Plus®

im Plan am nordwestlichen Ortsrand von Gottfriedinger-
schwaige, einem Ortsteil der Gemeinde Gottfrieding

Flurnummer (Teilflachen) Flur-Nr. 663/3 und Teilflachen der Flur-Nrn. 672 und
671 der Gemarkung Gottfrieding

Grofle des Deckblattes in ha ca. 0,6 ha

Erwartete Grundflachenzahl (GRZ) | 0,4

Empfindlichkeitsstufe des geringe bis mittlere Bedeutung
Naturhaushaltes und des Land-
schaftsbildes

15 (EMF-Karte Bundesnetzagentur, 2025)

Seite 27 von 31 Feststellung i. d. Fassung vom 20.04.2026



BEGRUNDUNG
zum Deckblatt Nr. 16 zum Flachennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan der Gemeinde Gottfrieding

Begrindung Im rechtswirksamen Flachennutzungsplan mit inte-
griertem Landschaftsplan einschl. Deckblatt Nr. 8 ist
die Flache bereits zur Bebauung als Misch- und Ge-
werbegebiet sowie sonstiges Sondergebiet Nahver-
sorgung dargestellt.

Es handelt sich bei der Flache jedoch im Bestand
Uberwiegend um eine landwirtschaftliche Nutzflache
(intensiv bewirtschaftete Ackerflache). Nur im Wes-
ten und Sudosten wird in Bereiche mit Geholzen ein-
gegriffen.

Amtlich kartierte Biotope sind im Planungsgebiet
nicht vorhanden. Durch diese spezielle Nutzung der
Flache wird nur in geringem bis mittleren Umfang in
die Schutzguter Arten- und Lebensraume, Boden,
Wasser, Luft und Klima eingegriffen.

erwarteter Das parallele Bauleitplanverfahren wird nach § 13 a
Kompensationsbedarf BauGB durchgefiihrt. Somit ist ein Ausgleich nicht
erforderlich.

empfohlenes -
Kompensationsmodell
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8. Zusammenfassung

Die von der Deckblattanderung Nr. 16 des Flachennutzungsplanes mit integriertem Land-
schaftsplan betroffene Planungsflache befindet sich am nordwestlichen Ortsrand von Gott-
friedingerschwaige, einem Ortsteil der Gemeinde Gottfrieding. Der Geltungsbereich ist im
Siden durch die Hauptstralle (St 2074) und deren baulich getrennten Geh- und Radweg, im
Westen und Sudwesten durch ein Sondergebiet zur Nahversorgung, auf welchem sich ein
Discounter mit seinen Stellplatzen befindet, und im Osten durch ein Sondergebiet fir Senio-
renwohnen mit einem Senioren-Zentrum begrenzt. Nach Norden setzt sich die freie Flur mit
landwirtschaftlichen Flachen (intensiv genutzte Ackerflache) fort.

Der rechtswirksame Flachennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan der Gemeinde
Gottfrieding einschl. dem Deckblatt Nr. 8 stellt im stdlichen Planungsbereich eine Mischge-
bietsflache und im nérdlichen Bereich eine Gewerbegebietsflache dar. Zudem Uberlappt der
Geltungsbereich im Sidwesten eine Sondergebietsflache fur Nahversorgung. Diese Flachen
sind mit einer Signatur fir eine geplante Durchgriinung und Ortsrandeingrinung von Baufla-
chen Uberlagert. Daher ist eine Uberplanung der Darstellung in diesem Bereich erforderlich.

Ziel des Deckblatts zum Flachennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan ist die Schaf-
fung der planungsrechtlichen Voraussetzung fir die Darstellung eines sonstigen Sonderge-
bietes nach § 11 BauNVO mit der Zweckbestimmung ,Betreutes Wohnen Plus® in der
Ortschaft Gottfriedingerschwaige, Gemeinde Gottfrieding.

Der wesentliche Inhalt des Deckblattes besteht darin, die Planungsflache als eine Sonderge-
bietsflache mit einer Signatur zur Durchgriinung und Ortsrandeingrinung von Bauflachen
darzustellen. Damit soll die planungsrechtliche Grundlage fiir die Planungsabsicht der Ge-
meinde Gottfrieding geschaffen und die Flachen dahingehend geordnet werden.

Iggensbach, den 09.02.2026, 20.04.2026

/U’r/s/ula Jocham

Landschaftsarchitekti
/ Stadtplanerin

Seite 29 von 31 Feststellung i. d. Fassung vom 20.04.2026



BEGRUNDUNG

zum Deckblatt Nr. 16 zum Flachennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan der Gemeinde Gottfrieding

Literaturverzeichnis

BayernAtlas, B. S. (2025). BayernAtlas. Von https://atlas.bayern.de/ abgerufen

BayNatSchG. (04. Juni 2024). Gesetz uber den Schutz der Natur, die Pflege der Landschaft
und die Erholung in der freien Natur (Bayerisches Naturschutzgesetz — BayNatSchG).

BNatSchG. (03. Juli 2024). Gesetz Uber Naturschutz und Landschaftspflege
(Bundesnaturschutzgesetz).

Demographie-Spiegel fir Bayern - Gemeinde Gottfrieding Berechnungen bis 2033. (August
2021). Bayerisches Landesamt fiir Statistik. Von
https://statistik.bayern.de/mam/statistik/gebiet_bevoelkerung/demographischer_wand
el/demographische_profile:
https://statistik.bayern.de/mam/statistik/gebiet_bevoelkerung/demographischer_wand
el/demographische_profile/09279116.pdf abgerufen

EMF-Karte Bundesnetzagentur. (2025). Von
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Vportal/ TK/Funktechnik/EMF/start.html
abgerufen

FINWeb (2025) - Bayerisches Landesamt fur Umwelt. (2025). FINWeb . Von FINWeb - FIS-
Natur Online: https://www.Ifu.bayern.de/natur/fis_natur/fin_web/index.htm abgerufen

Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP). (1. Juni 2023). Landesentwicklungsprogramm
Bayern (LEP).

Regionalplan 13 - Landshut. (08. Juli 2024). Regionalplan 13 - Landshut (Fortschreibung). 713.
Verordnung zur Anderung des Regionalplans. Regionaler Planungsverband Landshut.

Statistik Kommunal 2024 - Gemeinde Gottfrieding 09 279 116. (Mai 2025). Bayerisches
Landesamt fiir Statistik. Von
https://www.statistik.bayern.de/mam/produkte/statistik_kommunal:
https://www.statistik.bayern.de/mam/produkte/statistik_kommunal/2024/09279116.pdf
abgerufen

UmweltAtlas, Bayerisches Staatsministerium fur Finanzen und Heimat. (2025). UmweltAtlas
Bayern. Von https://lwww.umweltatlas.bayern.de abgerufen

Seite 30 von 31 Feststellung i. d. Fassung vom 20.04.2026



BEGRUNDUNG

zum Deckblatt Nr. 16 zum Flachennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan der Gemeinde Gottfrieding

Abbildungsverzeichnis

Abb.

Abb.

Abb.

Abb.
Abb.

Abb.

Abb.
Abb.

Abb.

Abb.

Abb.

Abb.

Abb.

1:

2:

3:

o N

10:

11:

12:

13:

Luftbild mit Lage der Planungsfidche (roter Kreis); (BayernAtlas 2025), Darste/lung
0T E T XSy =T o) o o B

Auszug aus dem  Landesentwicklungsplan -  Anhang 2 Strukturkan‘e,
(Landesentwicklungsprogramm Bayern 2023), Darstellung unmal3stéblich ........................... 6
Auszug aus dem Regionalplan 13 — Landshut, Karte — Raumstruktur; (Regionalplan 12),
Darstellung UnmalBStADIICH ................uveeeieeeeeeeeee ettt a e e e e s 8
Kartenausschnitt Regionalplanung (BayernAtlas 2025), Darstellung unmaf3stéblich ............. 9
Luftbild mit Darstellung der Schutzgebiete gemal Europarecht; (FINWeb 2025), Darstellung
UNMARSTEDICH ...ttt e et e e et e e e e e e 11
Luftbild mit Darstellung der Schutzgebiete geméal3 nationalem Recht; (FINWeb 2025),
Darstellung UnmalBStADIICH ...............vveeeeeee ettt e e 12

Luftbild mit Darstellung der Vogelkulissen,; (FINWeb 2025), Darstellung unmal3stéblich .....13
Luftbild mit Darstellung der amtlich kartierten Biotope und Okofldchen; (BayernAtlas 2025),

Darstellung unmaBStEDIICH ...............cooiieeiiiee et 14
WebKarte mit Darstellung der Uberschwemmungsgebiete und Hochwassergefahrenfléchen;
(UmweltAtlas LfU Bayern 2025), Darstellung unmaBstablich.................cccceevviviiiincienennnnen. 16
WebKarte mit Darstellung der FlieBwege und Aufstaubereiche; (UmweltAtlas LfU Bayern
2024), Darstellung unmalStaDIICH .............ccoeeeeeeeeiiee et eae e 17
WebKarte mit Darstellung der wassersensiblen Bereiche; (UmweltAtlas 2025), Darstellung
UNMARSTEDICH ...ttt ettt e et e e et e e e e e e 18
Luftbild mit Darstellung der Bau- und Bodendenkméler; (BayernAtlas 2025), Darstellung
UNMARSTEDICH ...ttt ettt e e et e e eea e e 19

Ausschnitt aus dem derzeit rechtswirksamen Flachennutzungsplan mit integriertem
Landschaftsplan der Gemeinde Gottfrieding mit Deckblatt Nr. 8 (Planungsflache schwarze
Umrandung); (FNP), Darstellung unmalBStabliCh...............c.oooiiioiiiieeeeeeee e 21

Seite 31 von 31 Feststellung i. d. Fassung vom 20.04.2026



	1. Allgemeines
	2. Lage
	3.  Planungsgrundlagen für die kommunale Bauleitplanung
	3.1 Vorgaben aus der Raumordnung
	3.2 Schutzgebiete gemäß Europarecht (NATURA 2000)
	3.3 Schutzgebiete gemäß nationalem Recht
	3.4 Biotopkartierung Bayern / Ökoflächen
	3.5 Bindung BNatSchG und BayNatSchG
	3.6  Überschwemmungsgebiete, Hochwasser und Starkregen
	3.7 Wassersensibler Bereich
	3.8  Bindung und Vorgaben aus dem Denkmalschutzrecht
	3.9 Aussagen des rechtswirksamen Flächennutzungsplanes

	4. Änderungen im Planbereich und Auswirkungen auf die Erschließung
	4.1 Anlass
	4.2 Planungsumfang
	4.3 Straßen und Wegeanbindungen
	4.4 Staatsstraße St 2074
	4.5 Flugplatz Dingolfing
	4.6 Wasserversorgung
	4.7 Vorbeugender Brandschutz / Löschwasserversorgung
	4.8 Abwasserbeseitigung
	4.9 Stromversorgung
	4.10 Erneuerbare Energien
	4.11 Telekommunikation
	4.12 Bodenschutz
	4.13 Abfallentsorgung

	5. Immissionsschutz
	5.1 Lärm
	5.2 Staub / Geruch
	5.3 Lichtemissionen
	5.4 Elektromagnetische Felder

	6. Klimaschutz und Klimaanpassung
	7. Grünordnerische Maßnahmen
	8. Zusammenfassung
	Literaturverzeichnis
	Abbildungsverzeichnis

